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BERICHT UND PROJEKTBESCHRIEB

Einführung 

Die Gemeinde Tuggen verfügt über zu wenige geeignete Räumlichkeiten für den modernen Schulun-
terricht sowie für öffentliche Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und Gemeindeversammlungen. Der 
geplante Neubau des Schulhauses Eneda 2 mit integriertem Gemeindesaal bietet eine nachhaltige 
Lösung für beide Herausforderungen. Während das Schulhaus den steigenden Anforderungen an mo-
derne Lern- und Betreuungsangebote gerecht wird, schafft der neue Gemeindesaal dringend benötig-
ten Raum für kulturelle und gesellschaftliche Anlässe sowie die lokale Vereins- und Gemeindearbeit. 
In den beiden letzten Botschaftsbroschüren hat der Gemeinderat bereits Informationen zum Projekt 
veröffentlicht. Diese Informationen sind in der Rechnungsbroschüre 2023 und der Budgetbroschüre 
2025 ersichtlich. Die Informationen sind ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Tuggen 
(www.tuggen.ch) unter Politik & Verwaltung – laufende Projekte und Abstimmungen aufgeschaltet.

Projektbeschreibung

Mit dem Neubau des Schulhauses Eneda 2 und eines integrierten Gemeindesaals verfolgt die Ge-
meinde Tuggen das Ziel, sowohl die schulische Infrastruktur als auch die Möglichkeiten für öffentliche 
Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten erheblich zu verbessern. Das neue Schulhaus wird Platz für 
insgesamt acht Klassen bieten und durch moderne Gruppen- und Fachräume ergänzt. Zudem wird ei-
ne zeitgemässe Tagesstruktur mit Mittagstisch und Betreuungsangeboten direkt in das Gebäude inte-
griert, um Familien zu entlasten und den Schulalltag flexibler zu gestalten.

Der geplante Gemeindesaal wird zu einem zentralen Begegnungsort für die Bevölkerung. Er ist so 
konzipiert, dass er sowohl kulturellen als auch gesellschaftlichen Anlässen gerecht wird. Neben der 
Nutzung für Gemeindeversammlungen steht er Vereinen und kulturellen Institutionen für Proben, Auf-
führungen oder andere Veranstaltungen zur Verfügung. Ergänzt wird das Gebäude durch Vereinsräu-
me sowie ausreichend Stauraum für diverse Nutzungen. Ein besonderes Merkmal ist die modulare 
Gestaltung des Gemeindesaals: Es ist vorgesehen, dass der Saal mit Schiebewänden flexibel in meh-
rere Konferenzräume unterteilt werden kann, die für Sitzungen, Workshops oder Vereinsanlässe ge-
nutzt werden können. Damit wird eine vielseitige Nutzung ermöglicht – von Gemeindeversammlungen 
über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu geschäftlichen oder privaten Anlässen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die Tagesstrukturen mit Mittagstisch, die im Bereich des Ge-
meindesaals untergebracht werden. Dies stellt sicher, dass die Küche und die Verpflegungsräume 
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täglich genutzt werden und nicht nur bei einzelnen Anlässen zum Einsatz kommen. Damit wird eine 
effiziente Bewirtschaftung gewährleistet und das Angebot für Familien weiter verbessert. 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Bauprojekts. Der Neubau 
wird nach modernen energetischen Standards errichtet, um langfristig die Betriebskosten zu senken. 
Die Architektur ermöglicht eine flexible Nutzung und gewährleistet eine barrierefreie Zugänglichkeit für 
alle Altersgruppen. Die Umsetzung dieses Projekts sichert nicht nur die Bildungsinfrastruktur für künfti-
ge Generationen, sondern stärkt auch das soziale und kulturelle Leben in Tuggen.

Weshalb ein neues Schulhaus?

Ziel ist es, moderne Unterrichtsräume und Gruppenräume zu schaffen, die den kantonalen Lehrplan-
zielen entsprechen, sowie die behindertengerechte Ausstattung und Räumlichkeiten für integrativen 
und begabungsfördernden Unterricht sicherzustellen. Zudem sollen Räumlichkeiten für die schuler-
gänzende Betreuung und den Musikunterricht berücksichtigt werden. Auch der Werkunterricht findet 
seit Jahren in einem Containerprovisorium statt.

Das Amt für Volksschulen und Sport hat den Raumbedarf bestätigt und die Planungsschritte freigege-
ben. Der Abschluss der Neugestaltung ist bis zum Schuljahr 2027/2028 geplant, um den Anforderun-
gen künftiger Schülergenerationen gerecht zu werden. Der Neubau soll auch Platz für grössere Jahr-
gänge bieten, die in den nächsten 20 Jahren erwartet werden. Mit diesem Vorhaben setzt der Ge-
meinderat auf eine zukunftsfähige Lösung, um den wachsenden pädagogischen Anforderungen ge-
recht zu werden und das Bildungsangebot der Gemeinde nachhaltig zu stärken.

Das letzte Schulhaus hat die Gemeinde vor 50 Jahren gebaut. Diese neue Lösung reicht für die 
nächsten 30 Jahre – auch wenn die Bevölkerung moderat wächst, wie die Hochschule Rapperswil für 
die Region berechnet hat.

Entscheidungsfindung: Warum ein Neubau?

Der Gemeinderat Tuggen prüfte zwei Varianten zur Erweiterung des Schulareals Eneda: eine Aufsto-
ckung des bestehenden Schulgebäudes oder einen vollständigen Neubau. Nach eingehender Analyse 
entschied sich der Gemeinderat einstimmig für den Neubau, da dieser langfristig wirtschaftlicher und 
praktikabler ist.

Aufgrund verschärfter Erdbebensicherheitsvorgaben ist eine Aufstockung des Gebäudes aus dem 
Jahr 1976 aus statischer Sicht nicht möglich. Umfangreiche Verstärkungen der bestehenden Struktu-
ren hätten hohe Kosten verursacht und das äussere Erscheinungsbild stark verändert, dies ist aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar. Zudem hätte der Schulbetrieb für zwei Jahre in Provisorien ausge-
lagert werden müssen.

Auch der Pausenplatz wäre durch die Integration eines Gemeindesaals auf Stützen dauerhaft einge-
schränkt gewesen. Die Bauarbeiten hätten über einen langen Zeitraum hinweg zu Lärmbelästigung 
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und Unterrichtsstörungen geführt. Zusätzlich hätten notwendige Anpassungen für Barrierefreiheit und 
Brandschutz weitere bauliche Eingriffe erfordert.

Der Neubau ermöglicht eine moderne, flexible Schulinfrastruktur, die optimal auf heutige und zukünfti-
ge pädagogische Anforderungen zugeschnitten ist. Zudem kann die neue Anlage energieeffizient ge-
plant werden, wodurch langfristig geringere Betriebskosten entstehen. Durch eine durchdachte Stand-
ortwahl bleibt die Sportinfrastruktur erhalten, und die Schulanlage bleibt kompakt und funktional.

Erläuterung Standort des Neubaus / Abbruch altes Mehrzweckgebäude 

Das alte Mehrzweckgebäude zeigt sich bereits seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand und der 
Entscheid betreffend Rückbau des Gebäudes wurde aufgrund von noch nicht feststehenden Planun-
gen der Parzelle bisher aufgeschoben. Mit dem neuen Projekt soll das alte Gebäude rückgebaut wer-
den.

Die Riedlandhalle wurde ursprünglich als Ersatzbau für dieses Mehrzweckgebäude vorgesehen, so-
dass die Turnhalle bereits seit längerem nicht mehr benutzt wurde. Die damalige Subventionszusage 
für die Riedlandhalle ging dann auch davon aus, dass die Einfach-Turnhalle nicht mehr genutzt würde. 

In den letzten Jahren wurden auch die letzten Nutzungen aufgehoben und das Gebäude nicht mehr 
beheizt. Die schlechte Bausubstanz verunmöglicht eine Weiternutzung des Gebäudes bzw. lohnt es 
sich nicht, das Gebäude zu sanieren.

Festgestellte Mängel:
 Sichtbare Armierungen im Beton aufgrund von Korrosion 
 Wassereindringungen im gesamten Gebäude 
 Schimmelbefall 
 Ablösende Fliesen 
 Diverse Korrosionsschäden an metallischen Bauteilen 
 Vorhandensein von Asbest 
 Heizungs- und Wasserleitungsnetz ausser Betrieb
 Fehlender Erdbebenschutz

Asbestproblematik: Bei Rückbauarbeiten an Gebäuden, die vor 1990 gebaut wurden, ist grundsätz-
lich mit asbesthaltigen Altlasten zu rechnen. Eine Untersuchung durch die Firma UCW, Umwelt Con-
trolling + Consulting Wälti, im April 2018 hat bestätigt, dass das Mehrzweckgebäude Asbest in ver-
schiedenen Baumaterialien enthält. Kritisch ist insbesondere Asbest in Keramikkleber, der bei Bauar-
beiten in freisetzbarer Form vorliegt. Das Vorhandensein von Asbest erfordert besondere Vorsicht und 
spezialisierte Abbruchverfahren, um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden.

Die aufgeführten Mängel und Schäden sind so gravierend, dass eine Sanierung des Gebäudes weder 
wirtschaftlich noch technisch sinnvoll ist. Der fortschreitende Verfall und die daraus resultierenden Ri-
siken für die Sicherheit machen den Abriss des Gebäudes notwendig.
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Sportplätze und Umgebung

Die Gemeinde Tuggen und die Genossame Tuggen sind der Meinung, dass man aufgrund der Reten-
tionsflächen und der Fruchtfolgeflächen kurzfristig keine Verschiebung der Sportplätze zur Riedland-
halle bewerkstelligen könne. Man hätte aber langfristig eine Umsetzung für möglich, sofern die ent-
sprechenden Stimmbürger der Genossame und der Gemeinde auch dahinterstehen würden.

Kurzfristig sollen deshalb die Sportplätze auf der Gemeindeparzelle erhalten bleiben und durch etwai-
ge Bauarbeiten möglichst nicht beschädigt bzw. danach wieder instandgesetzt werden (blau markiert). 
Der südöstliche Bereich der Parzelle soll umgestaltet werden und Platz machen für eine Kugel-/Stein-
stossanlage, ein Beachvolleyballfeld und einige Parkplätze (gelb markiert).

Im nordöstlichen Bereich der Parzelle soll ein Spiel- und Bewegungspark sowie eine Pergola entste-
hen (grün markiert). Der bisherige Kindergarten Eneda (in der Mitte, nicht markiert) soll als Clubhaus 
der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Orange markiert ist das alte Mehrzweckge-
bäude bzw. der vorgesehene Standort des Neubaus. Das Containerprovisorium kann mit dem Neubau 
aufgehoben werden und allenfalls für andere Nutzungen bereitstehen.
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Mehr Platz und bessere Nutzungsmöglichkeiten

Ein Neubau ermöglicht es, das Raumprogramm vollständig auf die aktuellen pädagogischen Anforde-
rungen auszurichten. Die Klassenräume, Lern- und Aufenthaltsbereiche können modern und funktio-
nal gestaltet werden, um optimale Lernbedingungen zu schaffen. Zudem wird der neue Bau barriere-
frei gestaltet, sodass er auch den Ansprüchen an Inklusion gerecht wird.

Gemeindesaal

Ein wichtiger Bestandteil des Neubaus ist der neue Gemeindesaal, der die Nutzungsmöglichkeiten 
des Gebäudes erheblich erweitert. Der Gemeinderat entschied sich bewusst für eine grosszügige Va-
riante des Saals, die nicht nur für schulische Zwecke, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen, 
Vereinsaktivitäten und Gemeindeversammlungen genutzt werden kann. Diese multifunktionale Nut-
zung ist ein wesentlicher Aspekt der Planung, da der Gemeindesaal so langfristig vielfältigen Bedürf-
nissen gerecht wird und ein zentraler Ort für die Gemeinschaft entsteht

Eine Investition in die Zukunft der Gemeinde

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Neubau des Schulhauses Eneda 2 eine zukunftsweisende 
Entscheidung ist, die die Gemeinde Tuggen langfristig stärkt. Der Bau schafft nicht nur moderne und 
flexible Lernbedingungen für die Schüler, sondern auch einen neuen, wichtigen Treffpunkt für die ge-
samte Gemeinde. Die grosszügige Variante des Gemeindesaals sorgt dafür, dass die neue Infrastruk-
tur vielfältig genutzt werden kann und den Bedürfnissen aller Generationen gerecht wird.

Der Gemeinderat geht aktuell davon aus, dass trotz der hohen Investitionen keine Steuererhöhung für 
die Umsetzung dieses Projekts nötig sein wird.

Mit dieser Entscheidung setzt der Gemeinderat ein klares Zeichen für die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde und investiert in die Zukunft von Tuggen. Der Neubau des Schulhauses Eneda 2 wird die 
Gemeinde auf lange Sicht stärken und eine zeitgemässe, zukunftsfähige Infrastruktur schaffen, die 
den kommenden Generationen zugutekommt.

Vorteile des Projekts

1. Pädagogische Vorteile
• Moderne Lernumgebung: Der Neubau ermöglicht die Schaffung moderner und flexibler Unter-

richtsräume, die den aktuellen und zukünftigen pädagogischen Anforderungen entsprechen.
• Gruppenräume und Fachräume: Die Integration von Gruppenräumen und spezialisierten 

Fachräumen fördert individuellen und integrativen Unterricht.
• Barrierefreiheit: Das neue Schulgebäude wird vollständig barrierefrei gestaltet, was Inklusion 

und Chancengleichheit für alle Schüler sicherstellt.
• Begabungsförderung und integrativer Unterricht: Die neuen Räumlichkeiten bieten mehr Platz 

und Möglichkeiten für spezielle Förderprogramme wie Begabungsförderung und DaZ-Unter-
richt (Deutsch als Zweitsprache).
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• Schulergänzende Betreuung: Neue Räume für Tagesstrukturen und ausserschulische Betreu-
ung stärken die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

2. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
• Energieeffizientes Bauen: Der Neubau wird nach modernen Standards errichtet, was den 

Energieverbrauch und damit die Betriebskosten langfristig reduziert. Angepeilt wird ein Miner-
gie-A-Standard.

• Nachhaltige Materialien: Die Verwendung nachhaltiger Materialien und Technologien sorgt für 
eine umweltfreundliche Bauweise.

3. Finanzielle und langfristige Vorteile
• Kosteneffizienz: Trotz der höheren Anfangsinvestition bietet der Neubau langfristig geringere 

Betriebskosten durch reduzierte Wartung und modernste Gebäudetechnik.
• Kantonale Subventionen: Das Projekt berücksichtigt die Richtlinien des Amtes für Volksschule 

und Sport, wodurch die Gemeinde von Baubeiträgen des Kantons profitiert.
• Langlebigkeit: Ein Neubau ist weniger wartungsintensiv und wird die Bedürfnisse der Gemein-

de für Jahrzehnte abdecken.

4. Gemeinschaftlicher Nutzen
• Multifunktionaler Gemeindesaal: Der neue Gemeindesaal bietet Platz für kulturelle Veranstal-

tungen, Vereinsaktivitäten und Gemeindetreffen, wodurch die Infrastruktur auch der breiten 
Öffentlichkeit zugutekommt.

• Förderung des Gemeinschaftslebens: Der Gemeindesaal wird zu einem zentralen Treffpunkt 
für die Bürger und stärkt das soziale und kulturelle Leben in Tuggen.

5. Zukunftsfähigkeit
• Raum für Wachstum: Das neue Schulhaus bietet ausreichend Kapazitäten für grössere Jahr-

gänge, die in den kommenden Jahren erwartet werden.
• Flexibilität: Die neuen Räumlichkeiten können an zukünftige pädagogische oder gesellschaftli-

che Anforderungen angepasst werden.
• Strategische Nutzung des Bestands: Die Umnutzung des Schulhauses Eneda 1 zu einem 

Fach-Schulhaus erlaubt eine sinnvolle Weiternutzung bestehender Infrastruktur und schliesst 
bestehende Raumdefizite.

6. Vorteile für die Sport- und Freizeitnutzung
• Erhalt der Sportinfrastruktur: Bestehende Sportanlagen werden nicht zerstört, sondern sinn-

voll verlegt und modernisiert, was langfristig sowohl der Schule als auch der Gemeinde zugu-
tekommt.

• Verbesserte Aussenanlagen: Die neuen Aussenbereiche schaffen mehr Platz und eine an-
sprechende Umgebung für Pausen und Freizeitaktivitäten.
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Pläne

Der Neubau des Schulhauses Eneda 2 mit integriertem Gemeindesaal wurde so konzipiert, dass er 
sowohl den modernen pädagogischen Anforderungen als auch den Bedürfnissen der Gemeinde ge-
recht wird. Die nachfolgenden Pläne geben einen detaillierten Einblick in die räumliche Gestaltung des 
neuen Gebäudes. 

Hinweis zum Planungsstand
Die vorliegenden Pläne zeigen den aktuellen Stand des Vorprojekts für den Neubau des Schulhauses 
mit Gemeindesaal. Sie dienen der Veranschaulichung der vorgesehenen Raumaufteilung und Nut-
zung. Da sich das Projekt noch in der Planungsphase befindet, können sich im weiteren Verlauf An-
passungen ergeben, insbesondere in Bezug auf die Detailgestaltung und technische Umsetzung. Die 
finale Ausführung wird im Rahmen der nächsten Projektphasen konkretisiert.

Untergeschoss (UG)
Das Untergeschoss beherbergt hauptsächlich technische und funktionale Räume. Dazu gehören 
Technikräume, ein Archiv, Lager- sowie Luftschutzräume. Zusätzlich sind Kellerbereiche vorgesehen, 
die sowohl der Schule, den Vereinen, als auch der Gemeinde als Stauraum dienen.



8

Erdgeschoss (EG)
Im Erdgeschoss befinden sich die zentralen schulischen und öffentlichen Bereiche des Gebäudes. 
Neben Klassenzimmern und Gruppenräumen sind hier das Sekretariat sowie die Räumlichkeiten der 
Schulleitung untergebracht. Ein Highlight dieses Geschosses ist der grosszügig angelegte Gemeinde-
saal mit Bühne und angrenzendem Foyer, der für schulische und öffentliche Veranstaltungen genutzt 
werden kann. Ergänzend dazu sind weitere Spezialräume wie z.B. eine Küche integriert. Die Anord-
nung der Räume ermöglicht eine flexible Nutzung und bietet sowohl Schülern als auch Vereinen opti-
male Bedingungen.

Obergeschoss (OG)
Das Obergeschoss ist primär dem Schulbetrieb gewidmet. Neben weiteren Klassenzimmern und 
Gruppenräumen befinden sich hier das Lehrerzimmer sowie ein Büro für den Hauswart, sowie die 
WC-Anlagen im Zwischengeschoss. Spezielle Räume wie ein IF-Zimmer für integrative Förderung, ein 
DaZ-Zimmer für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache und weitere Lernbereiche runden das 
Raumprogramm ab. 



9

Visualisierungen
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Projektzeitplan nach erfolgter Abstimmung

1. Planung und Vorbereitung 

 2024: Erstellung Vorprojekt mit internen Ressourcen (bereits ausgeführt innerhalb des 
bewilligten Budgets 2024)

 Winter 2025/2026:
o Architekten- und Planerwahl: Auswahl eines Architekturbüros und Planern für die 

Detailplanung und Umsetzung.
 Frühling/Sommer 2026:

o Detailplanung und Ausschreibungen: Ausarbeitung detaillierter Baupläne und Aus-
schreibung der Bauleistungen.

 Sommer 2026:
o Genehmigungsphase: Einreichung der vollständigen Bauanträge und Einholung al-

ler notwendigen Genehmigungen.
o Abschluss von Bauverträgen: Vergabe der Bauaufträge an ausgewählte Unterneh-

men.
2. Bauphase 

 Herbst 2026:
o Baustellenvorbereitung: Abbruch des alten Mehrzweckgebäudes, Einrichtung der 

Baustelle, inklusive der notwendigen Infrastruktur und Vorbereitung des Geländes.
 Frühling/Sommer 2027:

o Rohbau: Start Rohbauarbeiten
o Technische Installationen: Verlegung der grundlegenden Versorgungsleitungen 

(Wasser, Strom, Heizung, etc.).
 Herbst/Winter 2027:

o Innenausbau: Ausbau, inklusive Sanitär, Elektro und Trockenbauarbeiten.
o Fassade: Fertigstellung der Fassadenarbeiten, 

 Frühling/Sommer 2028
o Aussenarbeiten: Anlegen der Aussenanlagen.
o Endabnahme und Mängelbeseitigung: Abnahme der Bauarbeiten und Behebung 

etwaiger Mängel durch die Bauunternehmen.
3. Inbetriebnahme und Übergabe 

 Herbst 2028:
o Übergabe an Schule und Einweihung des Gemeindesaales.

 2030:
o Kontrolle und Mängelbehebung: Die 2-Jahres Garantieabnahme für bekannte oder 

erkennbare Mängel zu beheben 

Wenn Sie geschätzte Stimmbürger die Ausgabenbewilligung am Urnengang vom 28. 
September 2025 bewilligen, wird die Umsetzungsphase anhand des nun vorliegenden 
Vorprojektes gestartet. 



13

Kosten / Beiträge Dritter / Finanzierung / Folgekosten:

BKP Bezeichnung Total KV

Zusammenfassung Betrag in CHF

1 Vorbereitungsarbeiten 970'000.00
2 Gebäude 11'250'000.00
4 Umgebung 1'450'000.00
5 Baunebenkosten 780'000.00
9 Ausstattung 350'000.00

Reserve 200'000.00
Total Kostenvoranschlag 15'000'000.00
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 20'000.00
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 550'000.00
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 50'000.00
15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 30'000.00
16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 90'000.00
17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 210'000.00
19 Honorare 20'000.00
Total Vorbereitungsarbeiten 970'000.00
20 Baugrube 730'000.00
21 Rohbau 1 3'850'000.00
22 Rohbau 2 1'455'000.00
23 Elektroanlagen 780'000.00
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 1'280'000.00
25 Sanitäranlagen 660'000.00
26 Transportanlagen 80'000.00
27 Ausbau 1 530'000.00
28 Ausbau 2 705'000.00
29 Honorare 1'180'000.00
Total Gebäude 11'250'000.00
40 Terraingestaltung 100'000.00
42 Gartenanlagen 1'290'000.00
49 Honorare 60'000.00
Total Umgebung 1'450'000.00
51 Bewilligungen, Gebühren 200'000.00
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 25'000.00
53 Versicherungen 20'000.00
54 Finanzierung ab Baubeginn 495'000.00
56 Übrige Baunebenkosten 40'000.00
Total Baunebenkosten 780'000.00
90 Möbel 350'000.00
Total Ausstattung 350'000.00

Reserve 200'000.00

Total inkl. MWST 15'000'000.00
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Beiträge Dritter

Das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz hat den Bedarfsnachweis unter Auflagen bestätigt 
und einen Beitrag von Fr. 989'903.00 provisorisch zugesichert. Der Beitrag ist in der Folgekostenrech-
nung nicht einberechnet und reduziert bei tatsächlicher Auszahlung die Kosten entsprechend. Bei Er-
füllung von gewissen durch das Bildungsdepartement ausgesprochenen Vorbehalten kann sich der 
Beitrag noch marginal erhöhen.

Gemäss den Richtlinien über Baubeiträge wird der Gemeinderat ein definitives Gesuch zur Subventio-
nierung an den Regierungsrat richten, sobald die Ausgabenbewilligung durch den Bürger bestätigt 
wurde (Phase 3). Der Gemeinderat wird dann ebenfalls die vollständigen Gesuchsunterlagen dem Bil-
dungsdepartement einreichen.

Finanzierung / Folgekosten

Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch Darlehen mit einem angenommenen Zinssatz von 1,5 %. 
Das Objekt wird dem Verwaltungsvermögen der Gemeinde zugeteilt und unterliegt somit den gesetzli-
chen Abschreibungssätzen der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG 
vom 25. Juni 2019 Anhang 2 Anlagekategorie 2a Gebäude/Hochbauten - Linear 4%, entspricht einer 
Abschreibedauer von 25 Jahren). Es wird ein jährlicher Unterhaltsaufwand in Höhe von 1 % des In-
vestitionsvolumens sowie Verwaltungskosten von 0.1 % des Investitionsvolumens erwartet.

Folgekosten laufende Rechnung 2025 2026 2027 2028

Investition 0.5 Mio. 3 Mio. 10.5 Mio. 1. Mio.

Verzinsung Fremdkapital 1.5 % -7’500 -52’500 -210’000 -225’000
Abschreibung 25 Jahre -600’000
Laufender Unterhalt vom Investitionsvolumen -140’000 -150’000
Verwaltungskosten vom Liegenschaftsertrag -14'000 -15’000
Total Folgekosten -7’500 -52’500 -364’000 -990’000

Die erwarteten Folgekosten entsprechen ab dem Jahr 2029 denen aus dem Jahr 2028.

Buchwert per 31.12. (nach Amortisationen) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0.5 Mio. 3.5 Mio. 14 Mio. 14.4 Mio. 13.8 Mio. 13.2 Mio. 12.6 Mio. 12. Mio

Auswirkungen auf die Steuern

Unter der Annahme, dass sich das Steuersubstrat wie bisher entwickelt, rechnet der Gemeinderat da-
mit, dass die Steuern auf dem aktuellen Niveau gehalten werden können. 

Geplante Bevölkerungsbeteiligung
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Für die Detailplanung des Gemeindesaals, die zukünftige Nutzung des Clubhauses (ehemaliger Kin-
dergarten Eneda) sowie der Umgebung (Spiel- und Sportplatz) wird die Bevölkerung miteinbezogen 
und mehrere Projektgruppen gebildet. Interessierte Personen(gruppen) werden gebeten, sich bei der 
Gemeindekanzlei zu melden (info@tuggen.ch).

Für die Detailplanung des eigentlichen Schulhauses wird eine interne Gruppe gebildet, da aufgrund 
der gesprochenen Subventionen des Bildungsdepartements des Kantons Schwyz sowie den Bedürf-
nissen der Lehrpersonen und der Schüler wenig Spielraum für kreatives Wirken besteht.

Der Gemeinderat fasst das Projekt wie folgt zusammen:

Die Gemeinde Tuggen plant den Neubau des Schulhauses Eneda 2 an der Tödistrasse 5, ergänzt 
durch einen modernen Gemeindesaal. Dieses Projekt dient der langfristigen Sicherung und Verbesse-
rung der Bildungs- und Freizeitinfrastruktur der Gemeinde.

Der Neubau umfasst acht Klassenzimmer, zusätzliche Fach- und Gruppenräume sowie eine Aula für 
schulische und öffentliche Veranstaltungen. Zudem wird eine integrierte Tagesstruktur mit Mittagstisch 
und Betreuungsangebot geschaffen. Der Gemeindesaal wird multifunktional nutzbar sein – für kultu-
relle und gesellschaftliche Anlässe, Vereinsaktivitäten und Gemeindeversammlungen.

Nach eingehender Prüfung entschied sich der Gemeinderat für einen vollständigen Neubau, da eine 
Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes aus statischen, finanziellen und betrieblichen Gründen 
nicht sinnvoll gewesen wäre. Der Neubau ermöglicht eine energieeffiziente Bauweise, moderne Lern-
bedingungen und eine barrierefreie Gestaltung.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 15 Millionen Franken inkl. Mehrwertsteuer. Die Fi-
nanzierung erfolgt über Darlehen, wobei eine Steuererhöhung nicht vorgesehen ist. Das Bildungsde-
partement des Kantons Schwyz hat einen Subventionsbeitrag zugesichert.

Mit dieser Investition stellt die Gemeinde Tuggen sicher, dass die Bildungs- und Veranstaltungsinfra-
struktur den zukünftigen Anforderungen gerecht wird und ein attraktives Lern- und Gemeinschaftsum-
feld geschaffen wird.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen die Annahme des Geschäfts.

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR AUSGABENBEWIL-
LIGUNG FÜR PROJEKT «AUSGABENBEWILLIGUNG FÜR DIE ERSTELLUNG EINES SCHUL-
HAUSNEUBAUS INKL. GEMEINDESAAL AN DER TÖDISTRASSE 5 AUF DER GEMEINDEEIGE-
NEN PARZELLE 625» ÜBER CHF 15’000’000.– INKL. MWST. 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für 
die Bezirke und Gemeinden die Ausgabenbewilligung für die Erstellung eines Schulhausneubaus inkl. 
Gemeindesaal an der Tödistrasse 5 auf der gemeindeeigene Parzelle 625 geprüft.

Für die Ausgabenbewilligung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, diese in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Vorlage den gesetzlichen Bestimmungen. Wir empfehlen, 
die vom Gemeinderat unterbreitete Ausgabenbewilligung für die Erstellung eines Schulhausneubaus 

mailto:info@tuggen.ch
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inkl. Gemeindesaal an der Tödistrasse 5 auf der gemeindeeigene Parzelle 625, zur Annahme an der 
Urne.

Tuggen, 11. April 2025

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Tuggen

Cédric Fankhauser, Präsident
Sandra Heidelberger
Rita Diethelm

Der Gemeinderat Tuggen ersucht Sie daher, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
um Erteilung der Ausgabenbewilligung für die Erstellung eines Schulhausneubaus inkl. Ge-
meindesaals an der Tödistrasse 5 auf der gemeindeeigenen Parzelle 625 am Urnengang vom 
28. September 2025.

GEMEINDERAT TUGGEN 


